
 

Antrag der SK PRD/SSD
vom 22. Januar 2019 
 
Weisung vom 22.03.2017: 
Motion der SP-, FDP- und CVP-Fraktionen betreffend Kulturinstitutionen mit Subventi-
onsverträgen über eine unbeschränkte Zeitdauer, Ergänzung der Verträge mit einer 
Bestimmung über eine Kürzung der Beiträge bei einem Bilanzfehlbetrag der Stadt, 
Bericht und Abschreibung 
 
 
Antrag des Stadtrats 
 
1. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft 

vom 2. März 1988 (AS 442.110) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

2. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Tonhalle-Gesellschaft vom 
2. März 1988 (AS 444.110) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
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 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

3. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und dem Verein Zürcher Kammeror-
chester vom 1. Juli 1998 (AS 444.120) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 1bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 1ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 1quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 
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4.  Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Theater Neumarkt AG vom 

30. Januar 2008 (AS 444.140) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 5, Ziff. 5 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5bis (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5ter (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

5. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Schauspielhaus Zürich AG 
vom 6. Dezember 2000 (AS 444.130) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent.  
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
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 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an die 
Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ergänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

7. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde zur Vorlage des Gemeinderats vom 
11. Januar 2017 (GR Nr. 2016/264) betreffend Jahresbeiträge an den Verein Tanzhaus 
Zürich wird Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ersetzt und mit Dispositiv-Ziff. 4 und 5 wie folgt er-
gänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
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 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

Unter Ausschluss des Referendums: 

8. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin den Subventionsvertrag 
zwischen dem Stadtpräsidenten und dem Verein Theaterhaus Gessnerallee vom  
10. März 1998 wie folgt ergänzt: 

 Ziffer 5, 3. Absatz (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Ziffer 5, 4. Absatz (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
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 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Ziffer 5, 5. Absatz (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

9. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin die Leistungsvereinbarung 
zwischen der Stadt Zürich und der Interessengemeinschaft Rote Fabrik vom 21. August 
2014 wie folgt ergänzt: 

 Art. 12bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 12ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 Prozent. 

 Art. 12quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 10. Vom Bericht zur Motion der SP-, FDP- und CVP-Fraktionen betreffend Kulturinstitutio-
nen mit Subventionsverträgen über eine unbeschränkte Zeitdauer, Ergänzung der Ver-
träge mit einer Bestimmung über eine Kürzung der Beiträge bei einem Bilanzfehlbetrag 
der Stadt wird Kenntnis genommen. 

11. Die Motion, GR Nr. 2014/367, von SP-, FDP- und CVP-Fraktionen vom 19. November 
2014 betreffend Kulturinstitutionen mit Subventionsverträgen über eine unbeschränkte 
Zeitdauer, Ergänzung der Verträge mit einer Bestimmung über eine Kürzung der Beiträ-
ge bei einem Bilanzfehlbetrag der Stadt, wird als erledigt abgeschrieben. 
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Referent zur Vorstellung der Weisung: Mark Richli (SP) 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 1: 
 
1. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft 

vom 2. März 1988 (AS 442.110) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 



 

8 / 18 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 2: 
 
2. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Tonhalle-Gesellschaft vom 

2. März 1988 (AS 444.110) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 

 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 
Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 

 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 
Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 

 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 
sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 

 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-
tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 

 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 
nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 
sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
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Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 3: 
 
3. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und dem Verein Zürcher Kammeror-

chester vom 1. Juli 1998 (AS 444.120) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 1bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 1ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 1quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 4 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 4: 
 
4. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Theater Neumarkt AG vom 

30. Januar 2008 (AS 444.140) wird wie folgt ergänzt: 
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 Art. 5, Ziff. 5 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5bis (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5ter (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 5 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 5: 
 
5. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Schauspielhaus Zürich AG 

vom 6. Dezember 2000 (AS 444.130) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
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 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag 1 zu Dispositivziffer 6 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 6: 
 
6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an die 

Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ergänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
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 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag 2 zu Dispositivziffer 6 
 
Die SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 6: 
 
6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an die 

Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3, 4 und 5 wie folgt 
ergänzt: 

 (...) 

 
Zustimmung: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois 

(FDP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser (FDP), Maya Kägi 
Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf (SP), Christina 
Schiller (AL) 

Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 
__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 7 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 7: 
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7. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde zur Vorlage des Gemeinderats vom  

11. Januar 2017 (GR Nr. 2016/264) betreffend Jahresbeiträge an den Verein Tanzhaus 
Zürich wird Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ersetzt und mit Dispositiv-Ziff. 4 und 5 wie folgt er-
gänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 8 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 8: 
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8. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin den Subventionsvertrag 

zwischen dem Stadtpräsidenten und dem Verein Theaterhaus Gessnerallee vom  
10. März 1998 wie folgt ergänzt: 

 Ziffer 5, 3. Absatz (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Ziffer 5, 4. Absatz (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Ziffer 5, 5. Absatz (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 9 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 9: 
 
9. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin die Leistungsvereinbarung 

zwischen der Stadt Zürich und der Interessengemeinschaft Rote Fabrik vom 21. August 
2014 wie folgt ergänzt: 



 

15 / 18 
 
 
 Art. 12bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 

Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 12ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subven-

tion im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, 

sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 12quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen 
Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 1 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 1. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 1. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
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Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 2. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 2. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 3. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 3. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 4 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 4. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 4. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 5 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 5. 
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Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 5. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die bereinigte Dispositivziffer 6 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur bereinigten Dispositivziffer 6. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der bereinigten Dispositivziffer 6. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 7 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 7. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 7. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 8 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 8. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 8. 
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Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 9 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 9. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffer 9. 
 
Mehrheit: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia (GLP), Maya Kägi Götz (SP), Markus 

Merki (GLP), Ursula Näf (SP) 
Minderheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Muammer Kurtulmus (Grüne), 

Christina Schiller (AL) 
Enthaltung: Yasmine Bourgeois (FDP), Christian Huser (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent Mehrheit 

__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 10 
 
Die SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 10. 
 
Zustimmung: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP),  

Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser (FDP), Maya Kägi Götz (SP), 
Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent 
__________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 11 
 
Die SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 11. 
 
Zustimmung: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP),  

Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser (FDP), Maya Kägi Götz (SP), 
Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP), Referent 
 
 
Für die SK PRD/SSD 
 
Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP) 
Sekretärin Isa Tola 


